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§ 1 Geltung der Bedingungen

1. Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Unterneh-
mers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbe-
dingungen. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hin-
weis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird
hiermit widersprochen.

2. Diese Bedingungen finden keine Anwendung auf Verträge
mit Verbrauchern.

§ 2 Angebote und Vertragsabschluss

1. In Prospekten, Anzeigen usw. enthaltene Angaben sind -
auch bezüglich der Preisangaben - freibleibend und unver-
bindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote hält sich der
Unternehmer 30 Kalendertage ab dem Datum des Angebo-
tes gebunden, sofern im Angebot nichts anderes vermerkt
ist.

2. Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen und/oder sons-
tige Abweichungen von den vorliegenden Geschäftsbedin-
gungen sind nur gültig, wenn der Unternehmer insoweit sein
Einverständnis erklärt hat. Derartige Vereinbarungen sind
schriftlich zur treffen.

3. Angaben in Angeboten und/oder Auftragsbestätigungen des
Unternehmers, die auf einem offensichtlichen Irrtum beru-
hen, namentliche einem Schreib- oder Rechenfehler, ver-
pflichten den Unternehmer nicht. Vielmehr gilt die offensicht-
lich gewollte Erklärung.

4. Die Angebotsunterlagen, Zeichnungen, Beschreibungen,
Muster und Kostenvoranschläge des Unternehmers dürfen
ohne dessen Genehmigung weder weitergegeben, veröf-
fentlicht, vervielfältigt noch sonstwie Dritten zugänglich ge-
macht werden. Auf Verlangen sind die Unterlagen ohne Zu-
rückhaltung von Kopien zurückzugeben.

5. Verbindlich sind nur freigegebene Zeichnungen und Skizzen,
es gilt jeweils die zeitlich letzte Ausführung.

§ 3 Preise, Preisänderungen

1. Die Preise gelten zzgl. der jeweils gesetzlichen Umsatz-
steuer, die gesondert auszuweisen ist.

2. Die Preise verstehen sich ohne die Kosten für Verpackung
und Fracht.

3. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Materialpreissteige-
rungen am Auftraggeber (AG) zu berechnen. Der AG ist be-
rechtigt, geringere als die berechneten Materialpreise nach-
zuweisen.

4. Zurückbehaltung seitens des Auftraggebers ist ausge-
schlossen. Er darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig
festgestellten Forderungen aufrechnen.

§ 4 Liefertermine

1. Die von uns angegebenen Liefertermine sind unverbindlich.
Voraussetzung ist die vollständige Klärung aller technischen
Detailfragen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn es aus-
drücklich schriftlich vereinbart ist.

2. Ist im Einzelfall ausdrücklich schriftlich eine bestimmte Lie-
ferzeit vereinbart, geraten wir erst aufgrund einer gesonder-
ten schriftlichen Mahnung und nach Ablauf der darin gesetz-
ten Nachfrist, die angemessen sein muss, in Verzug.

3. Höhere Gewalt jeder Art, unvorhersehbare Betriebs,- Ver-
kehrs,- oder Versandstörungen, Feuerschäden, Über-
schwemmungen, unvorhersehbarer Arbeitskräfte-, Energie-,
Rohstoff- oder Hilfsstoffmangel, Streiks, Aussperrungen,
behördliche Verfügungen oder anderer von uns nicht zu ver-
tretende Hindernisse, welche die Herstellung, den Versand,
die Abnahme oder den Verbrauch verringern, verzögern,
verhindern oder unzumutbar werden lassen, befreien für
Umfang und Dauer der Störung die Lieferung von der Ver-
pflichtung zur Lieferung oder Abnahme. Wird infolge der

Störung die Lieferung und/oder die Abnahme um mehr als 8
Wochen überschritten, so sind beide Teile zum Rücktritt be-
rechtigt. Bei teilweisem oder vollständigem Wegfall unserer
Bezugsquellen sind wir nicht verpflichtet, uns bei fremden
Lieferanten einzudecken.

4. Teillieferungen und vorzeitige Lieferungen bleiben grund-
sätzlich vorbehalten.

5. Die Einhaltung der Lieferfrist durch uns setzt die rechtzeitige
und ordnungsgemäße Erfüllung der Vertragspflichten des
Auftraggebers, insbesondere seiner Zahlungsverpflichtun-
gen, voraus.

§ 5 Versand und Gefahrenübergang

1. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung
an die den Transport ausführende Person übergeben wor-
den ist oder zwecks Versendung das Werk des Unterneh-
mers verlassen hat. Wird der Versand auf Veranlassung des
Bestellers verzögert oder nicht ausgeführt, geht die Gefahr
mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

2. Auf Wunsch des Bestellers werden Lieferung in seinem
Namen und auf seine Rechnung versichert.

§ 6 Gewährleistung/Mängel

1. Ist die vom Unternehmer erbrachte Leistung bzw. der Lie-
fergegenstand mangelhaft und/oder es fehlen zugesicherte
Eigenschaften und/oder es tritt innerhalb der Gewährleis-
tungsfrist eine Schadhaftigkeit durch Fabrikations- und Ma-
terialmängel ein, darf der Unternehmer nach seiner Wahl
und unter Ausschluss sonstige Gewährleitungsansprüche
des Bestellers Ersatz liefern oder nachbessern. Mehrfache
Nachbesserungen sind zulässig.

2. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum der Liefe-
rung bzw. Abnahme und beträgt sechs Monate, soweit nicht
gesetzlich zwingend eine längere Gewährleistungsfrist vor-
geschrieben ist.

3. Offensichtliche Mängel bei Werkleistungen können nach
Abnahme nicht mehr geltend gemacht werden. Ansonsten
sind zwecks Erhaltung von Gewährleistungsansprüchen des
Bestellers derartige Mängel dem Unternehmer unverzüglich,
spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung
schriftlich spezifiziert mitzuteilen. Die mangelhaften Gegen-
stände sind in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der
Feststellung des Mangels befinden, zur Besichtigung durch
den Unternehmer bereit zu halten.

4. Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmes-
sungen und Ausführungen - insbesondere bei Nachbestel-
lungen - berechtigen nicht zu Beanstandungen, es sei denn,
dass die absolute Einhaltung ausdrücklich vereinbart worden
ist. Technische Verbesserungen sowie notwendige techni-
sche Änderungen gelten ebenfalls als vertragsgemäß, so-
weit sie keine Verschlechterung der Gebrauchstauglichkeit
darstellen.

5. Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Unter-
nehmers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vor-
genommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmateria-
lien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen ent-
sprechen, so entfällt jede Gewährleistung. Dem Besteller
bleibt vorbehalten nachzuweisen, dass die zuvor genannten
Handlungen nicht schadensursächlich geworden sind bzw.
den Mangel herbeigeführt haben.

6. Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.
7. Schlägt die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung nach

angemessener Frist fehl, kann der Besteller nach seiner
Wahl Herabsetzung des Preises oder Rückgängigmachung
des Vertrages verlangen.

8. Die vorstehenden Regelungen dieser Vorschrift gelten nicht
für den Verkauf bereits gebrauchter Gegenstände. Diese
werden unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung geliefert.

9. Steht der Unternehmer dem Besteller über seine gesetzli-



 Allgemeine Geschäftsbedingungen von 

Peiner Maschinenbau Franke GmbH | Lehmkuhlenweg 33 | 31224 Peine

- für Maschinenbau-, Werkzeugmacher-, Feinmechanik-, Metallbau-, Schlosserei- Montage- und Dreharbeiten -
chen Verpflichtungen hinaus zu Erteilung von Auskünften
hinsichtlich der Verwendung seines Produktes zur Verfü-
gung, so haftet er gem. § 7 nur dann, wenn hierfür ein be-
sonderes Entgelt vereinbart wurde.

10. Farbliche Unterschiede an feuerverzinkten Teilen, graues
Erscheinungsbild sowie Ausbesserungen mit Zinkfarbe sind
gemäß den gültigen Normen zulässig und stellen kein Man-
gel dar, siehe dazu §13 .

§ 7 Haftungsbegrenzung

Schadensersatzansprüche aus Verschulden und aus unerlaub-
ter Handlung, die nicht gleichzeitig auf der Verletzung einer ver-
traglichen Hauptleistungspflicht durch den Unternehmer beru-
hen, sind sowohl gegen den Unternehmer als auch gegen des-
sen Erfüllungs - bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen,
soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
ursacht wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus
Eigenschaftszusicherungen, die den Besteller gegen das Risiko
von Mangelfolgeschäden absichern sollen. Schadensersatzan-
sprüche nach dem Gesetz über die Haftung für fehlerhafte Pro-
dukte (PrdHG) bleiben unberührt.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Unternehmer
aus jedem Rechtsgrund gegen den Besteller zustehen, be-
hält sich der Unternehmer das Eigentum an den gelieferten
Gegenständen vor (Vorbehaltsgegenstände).

2. Der Besteller ist verpflichtet, Pfändungen der Vorbehaltsge-
genstände dem Unternehmer unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen und die Pfandgläubiger von dem Eigentumsvorbehalt
zu unterrichten. Der Besteller ist nicht berechtigt, die ihm
unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände - außer
in den Fällen der folgenden Ziffern - zu veräußern, zu ver-
schenken, zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen.

3. Erfolgt die Lieferung für einen vom Besteller unterhaltenen
Geschäftsbetrieb, so dürfen die Gegenstände im Rahmen
einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung weiter veräußert
werden. In diesem Fall werden die Forderungen des Bestel-
lers gegen den Abnehmer aus der Veräußerung bereits jetzt
an den Unternehmer abgetreten. Bei Weiterveräußerung der
Gegenstände auf Kredit hat sich der Besteller gegenüber
seinem Abnehmer seinerseits das Eigentum vorzubehalten.
Die Rechte und Ansprüche aus diesem Eigentumsvorbehalt
gegenüber seinem Abnehmer tritt der Besteller hiermit an
den Unternehmer ab.

4. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsgegen-
stände durch den Besteller nimmt dieser für den Unterneh-
mer unentgeltlich vor. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermi-
schung oder Vermengung der Vorbehaltsgegenstände mit
anderen nicht dem Unternehmer gehörenden Waren steht
dem Unternehmer der dabei entstehende Miteigentumsanteil
an der neuen Sache im Verhältnis des Faktoren-Wertes der
Vorbehaltsgegenstände zu der übrigen verarbeiteten Ware
zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung
oder Vermengung zu.

Erwirbt der Besteller das Alleineigentum einer neuen Sache,
so sind sich die Vertragspartner darüber einig, daß der Be-
steller dem Unternehmer im Verhältnis des Faktoren-Wertes
der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder ver-
mengten Vorbehaltsgegenstände Miteigentum an der neuen
Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Lieferanten
verwahrt.

Werden die Vorbehaltsgegenstände zusammen mit anderen
Waren, und zwar gleich, ob ohne oder nach Verarbeitung,
Verbindung, Vermischung oder Vermengung weiterveräu-
ßert, so gilt die oben in Ziffer 3 vereinbarte Vorausabtretung
nur in Höhe des Faktoren-Wertes der Vorbehaltsgegen-

stände, die zusammen mit den anderen Waren weiterver-
äußert worden sind.

5. Werden die Vorbehaltsgegenstände vom Besteller bzw. in
dessen Auftrag als wesentlich Bestandteile in das Grund-
stück eines Dritten eingebaut, so tritt der Besteller schon
jetzt gegen den Dritten oder den, den es angeht, etwa ent-
stehende Forderungen auf Vergütung mit allen Nebenrech-
ten, einschließlich der Einräumung einer Sicherungshypo-
thek an den Unternehmer ab.

6. Werden Vorbehaltsgegenstände als wesentliche Bestandtei-
le in das Grundstück des Bestellers eingebaut, so tritt dieser
schon jetzt die aus einer Veräußerung des Grundstücks oder
von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen mit al-
len Nebenrechten an den Unternehmer ab.

7. Wenn der Wert der für den Unternehmer nach den vorste-
henden Bestimmungen bestehenden Sicherheiten den Wert
der Forderungen des Unternehmers -nicht nur vorüberge-
hende- um insgesamt mehr als 20% übersteigt, so ist der
Unternehmer auf Verlangen der Bestellers zur entspre-
chenden Freigabe von Sicherheiten seiner Wahl verpflichtet.

8. Erfüllt der Besteller seine Verpflichtungen gegenüber dem
Unternehmer nicht oder nicht pünktlich und/oder wirkt er in
unzulässiger Weise auf die unter Eigentumsvorbehalt gelie-
ferten Gegenstände ein, so kann der Unternehmer unbe-
schadet das ihm zustehenden Anspruchs auf Erfüllung des
Vertrages die Gegenstände heraus verlangen, sofern eine
dem Besteller zur Erfüllung seiner Verpflichtungen gesetzte
angemessene Frist erfolglos verstrichen ist. Hat der Bestel-
ler den Vertrag erfüllt, so hat der Unternehmer die Gegen-
stände zurückzugeben. Die vorstehende Regelung gilt nicht
für Abzahlungsgeschäfte, die dem Verbraucherkreditgesetz
unterliegen.

§ 9 Zahlung

1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind die Rechnungen
des Unternehmers nach Rechnungsstellung ohne Abzug
zahlbar.

Bei Lieferungen im Gesamtwert unter EUR 1000,- ist der
Unternehmer berechtigt, Nachnahme zzgl. Fracht und Ver-
packung zu verlangen.

2. Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln behält sich der
Unternehmer ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets
nur erfüllungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu
Lasten des Bestellers und sind sofort fällig.

3. Wenn dem Unternehmer Umstände bekannt werden, die die
Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, dieser ins-
besondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen
einstellt, ist der Unternehmer berechtigt, die gesamte Rest-
schuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen
hat. Zudem ist der Unternehmer in diesem Fall berechtigt,
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen.

4. Stellt der Besteller seine Zahlungen endgültig ein und/oder
wird ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen oder ein
gerichtliches oder außergerichtliches Vergleichsverfahren
beantragt, so ist der Unternehmer auch berechtigt, von dem
noch nicht erfüllten Teil des Vertrages zurückzutreten.

5. Der Unternehmer ist berechtigt, trotz anders lautender Be-
stimmungen des Bestellers Zahlungen zunächst auf dessen
ältere Schulden anzurechnen. Der Unternehmer wird den
Besteller über diese Art der erfolgten Verrechnung informie-
ren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der
Unternehmer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kos-
ten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung
anzurechnen.

§ 10 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigk eit

1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten
Rechtsbeziehungen zwischen Unternehmer und Besteller gilt
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das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2. Soweit der Besteller Vollkaufmann im Sinne des Handels-
gesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist, ist der Ge-
schäftssitz des Unternehmers ausschließlicher Gerichts-
stand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar
ergebenden Streitigkeiten.

3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksam-
keit aller sonstigen Bestimmungen und Vereinbarungen
zwischen Unternehmer und Besteller nicht berührt.

§ 11 Datenschutz

1. Wir weisen gem. § 26 Abs. 1 BDSG darauf hin, dass wir
personenbezogene Daten, die uns zur Erfüllung des Vertra-
ges bekannt werden, speichern.

§ 12 Wichtige Hinweise zu Glasscheiben

1. Wir empfehlen im Brüstungsbereich Verbundsicherheitsglas
VSG.

2. Geringfügiger Kantenversatz ist produktionsbedingt nicht
auszuschließen und kein Reklamationsgrund. 

3. Die notwendige Zulassung im Einzelfall ist nicht Bestandteil
unseres Angebots. 

4. Die angebotene Glasstärke ist eine Glasdickenempfehlung
und von einem Statiker durch den Besteller vor Auftrags-
vergabe zu überprüfen (Standardgemäß nicht im Angebots-
preis enthalten). 

5. Nachschleifen der VSG Einheit ist nach DIN EN ISO 12543-
5 nicht zulässig. 

6. Versatz oder Folienreste bei der Kombination 2 x ESG sind
fertigungsbedingt und kein Reklamationsgrund, ebenso
Blasen und Versatz im Bereich der Lochbohrungen. 

7. Wir weisen darauf hin, dass Blasen im Verbund (auch in der
Fläche) bei VSG aus 2 x ESG/TVG 8 bzw. VSG aus 2 x
ESG/TVG 10 durch die starke Heck- und Bugwelle produk-
tionstechnisch sehr häufig entstehen können. Dies kann
auch im eingebauten Zustand auftreten. Dieses ist ferti-
gungsbedingt und mindert die technischen Eigenschaften
nicht. Reklamationen aus optischen Gründen hieraus sind
ausgeschlossen.

§ 13 Wichtige Hinweise zu dem Aussehen und die Qual ität
feuerverzinkter Teile

Höhere Schichtdicken mit dunkelgrauem Aussehen:
Immer wieder kommt es vor, dass auch frisch verzinkte Teile
nicht das gewohnte eisblumenartige, sondern ein mattes hell-bis
dunkelgraues Aussehen haben. (Übrigens werden auch diese
silbrigen „Eisblumen“ unter dem Einfluss des Luftsauerstoffes
sehr schnell matt aussehen!)

Diese Unterschiede im Aussehe führen immer wieder zu Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen Verzinkern und Verbrau-
chern. Deshalb möchten wir Ihnen die Ursachen und Hinter-
gründe hierzu kurz erläutern: Die Bildung der Eisen-Zink-Legie-
rungsschichten kann mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ab-
laufen. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei die chemische
Zusammensetzung des Stahls.

Es bilden sich auf Stählen mit unterschiedlicher Zusammenset-
zung, auch bei völlig gleichen Verzinkungsbedinungen, unter-
schiedlich dicke Zinküberzüge. Es kann bei reaktionsfreudigem
Stahl vorkommen, dass die Wechselwirkung Eisen-Zink beson-
ders stark abläuft. Es wird dann ein Überzug erzeugt, bei dem
der Anteil der Eisen-Zink-Legierungsschichten größer als nor-
mal ist. Im Extremfall kann der gesamte Zinküberzug aus Eisen-
Zink-Legierungsschichten bestehen. Er sit dann nicht mehr
blumig-glänzend, sondern blumenlos und matt-grau, wobei auch

verschiedene Farbtöne vorkommen können. Durch die verwen-
dete Stahlsorte wird weitestgehend die Dicke des Zinküberzu-
ges und auch das Aussehen der Zinkschicht bestimmt.
Übertragen auf die einzelnen Stahl-Qualitäten bedeutet das:
Dünne und glänzende Zinküberzüge bilden sich fast immer auf
unberuhigten Stählen oder auf beruhigten Stahlsorten, deren Si-
Gehalt unterhalb etwa 0,03% oder zwischen etwa 0,12 - 0,03%
liegt. Dicke und matt-graue Überzüge bilden sich bevorzugt auf
beruhigten Stahlsorten mit Si-Gehalten zwischen 0,03 - 0,12%
sowie über 0,30%.

Qualitativ besteht zwischen der glänzenden und der grauen
Verzinkung kein wesentlicher Unterschied. Das Korrosionsver-
halten, d.h. der Zinkabtrag in µm pro Jahr ist bei beiden Über-
zugsarten fast gleich. In Industrie-Atmosphäre verhalten sich
graue Überzüge sogar geringfügig besser als glänzende Über-
züge. Überzüge ais Eisen-Zink-Legierungen sind jedoch spröde
und dadurch empflindlicher ggb. starken Verformungen und
schlagartigen Beanspruchungen als Überzüge, die ganz oder
teilweise aus reinem Zink bestehen.

Durch die verwendete Stahlsorte, unberuhigter oder beruhigter
Stahl mit entsprechendem Si-Gehalt wird der Zinküberzug vor-
bestimmt und kann vom Verzinker nicht mehr beeinflusst wer-
den. Bearbeitungstechnisch bedingt werden von uns beide
Stahlsorten eingesetzt.

Weißrostbeschichtung bei Feuerverzinkung und galvan i-
scher Verzinkung

Das Auftreten von Weißrost ist kein Maßstab für die Güte der
Verzinkung und kann vom Verzinker nicht beeinflusst werden.
Weißer Rost kann z.B. entstehen, wenn Schweiß- oder Re-
genwasser längere Zeit auf Zinkoberflächen einwirken kann.
Dabei bilden sich dann lockere, porige Oxidationsprodukte, die
auf Grund ihrer Struktur weder mechanisch noch korrosionsbe-
dingten Beanspruchungen wiederstehen können. Zink ist von
Hause aus ein unedles Metall. Es erhält seine gute korrosions-
verhütende Wirkung erst dadurch, dass es bei der Reaktion
schützende, fest haftende Deckschichten ausbildet. Diese be-
stehen bei normaler atmosphärischer Beanspruchung in Folge
CO²-Gehaltes der Luft aus basischen Zinkkarbonaten; bei der
Beanspruchung durch Wasser sind auch deren mineralischen
Bestandteile entscheiden an der Deckschichtenbildung beteiligt.

Diese Deckschichten können sich aber nicht ausbilden, wenn
die Zinkoberflächen mit einem Wasser benetzt werden, das
keine oder nur sehr wenig mineralische Stoffe enthält oder wenn
der Luftzutritt und damit das Angebot an CO² ungenügend ist.
Die Vermeidung der Schwitzwasserbildung und eine gute Belüf-
tung sind deshalb die wichtigsten Maßnahmen gegen die Ent-
stehung von Weißrost. Weißrost ist in der Regel das Ergebnis
einer unsachgemäßen nassen oder unklimatisierten Lagerung.
Die englische Sprache trägt diesem Umstand Rechnung, in dem
sie für Weißrost einen Ausdruck benutzt, der übersetzt etwa
>Naßlagerungsflecken< bedeutet.

Durch leichte Weißrostbildung wird die normale Gebrauchsfä-
higkeit feuerverzinkten Stahls in der Regel nicht beeinträchtigt,
denn leichter Weißrost wird unter dem Einfluss des Kohlendi-
oxids der Luft normalerweise in schützende Deckschichten um-
gewandelt. Leichter Weißrost lät sich zwar mit harten Nylonbüs-
ten oder Drahtbürsten entfernen; dieses Verfahren ist jedoch nur
notwendig, wenn zusätzliche Beschichtungen  aufgebracht
werden sollen.


